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	Die geplante Ausweisung greife in Eigentumsrechte ein. Auch die Stadtverwaltung äußert sich ablehnend.
VON JOSEF POGORZALEK 

Birten Die geplante Ausweisung eines Überschwemmungsgebiets entlang des Winnenthaler Kanals in Birten stößt auf Ablehnung. Die Stadtverwaltung hat eine geharnischte Stellungnahme an die Bezirksregierung formuliert, in der sie unter anderem einen Eingriff in ihre Planungshoheit kritisiert. Auch Birtener haben sich schriftlich ablehnend gegenüber der Bezirksregierung geäußert. 

Wie berichtet ist die Bezirksregierung nach dem Wasserhaushaltsgesetz zum Ausweisen von Überschwemmungsgebieten verpflichtet. Es geht dabei um Gewässer außerhalb von Deichen, für die rechnerisch Hochwasser ermittelt wurden, wie sie sich rein statistisch einmal in 100 Jahren ereignen. Wird das Überschwemmungsgebiet festgesetzt, zieht dies eine Reihe von Einschränkungen nach sich. Unter anderem dürfen keine Baugebiete ausgewiesen werden. 

Die Stadtverwaltung bezweifelt unter anderem die Richtigkeit der Grundlagendaten für das angenommene Hochwasser und kritisiert, „dass sich eine über jahrzehnte gewachsene Siedlung mit dazugehöriger Infrastruktur nicht mehr weiterentwickeln lässt“. Die kommunale Planungshoheit werde außer Kraft gesetzt, die Bürger würden bevormundet. 

Der FBI, dem Bezirksausschussvorsitzenden Hermann Janßen (CDU) sowie vielen Birtenern geht die Stellungnahme der Stadtverwaltung nicht weit genug. „Die Stadt sollte mit den Bürgern gegen die Ausweisung des Überschwemmungsgebiets klagen“, sagte Janßen gestern. Zusammen mit Hans-Peter Feldmann (FBI) forderte er außerdem, dass der Bergbau sowie die Lineg mit in die Pflicht genommen werden müssen. Der Bergbau habe zu Bodensenkungen in Birten geführt, von denen bei der Erteilung der Genehmigung seinerzeit nicht die Rede gewesen sei. Die Lineg sei verpflichtet, den Flurabstand (Höhenunterschied zwischen der Erdoberfläche und einer Grundwasseroberfläche) bei 3,50 Metern zu halten. Und: Die „Oberlieger“, die Wasser in den Winnenthaler Kanal einleiten (Kamp-Lintfort, Rheinberg, Alpen) müssten mit dafür sorgen, dass der Wasserlauf in Birten nicht überläuft. 

„Die Stadt ist für den Hochwasserschutz in Xanten selbst verantwortlich. Auch das sollte die Verwaltung in ihre Erklärung aufnehmen“, sagte Feldmann.“ Hermann Janßen gab zusätzlich zu bedenken, dass in dem zur Ausweisung stehenden Gebiet in den vergangenen Jahren viele Häuser entstanden seien. „Der Wert des Eigentums der Leute wird nachträglich gemindert. Dafür müsste es Entschädigungen geben.“ Allgemein kritisierten sie, dass es keine Bürgerversammlung zu diesem komplizierten Thema gegeben hat. 

Der Rat entscheidet heute über die Stellungnahme der Stadt. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 17 Uhr. 
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	Das Wasser kommt auch von oben 

	Inhalt
	Xanten-Birten. Kritik an der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten im Bereich des Kanals und Grabens. Birtener fordern wirksamen Hochwasserschutz durch die Lineg 
„Wenn es ernst wird, kommt das Wasser auch von oben.“ Der Birtener Bezirksvorsitzende Hermann Janßen (CDU) und Hochwasserforscher Peter Feldmann hatten gestern an der historischen Wassermühle zum Gespräch geladen. Thema war die geplante Ausweisung von Überschwemmungsgebieten im Bereich Birten durch die Bezirksregierung. 
In NRW werden Überschwemmungsgebiete von hochwassergefährdeten Gewässer rechnerisch ermittelt. Überschwemmungsgebiete sind Flächen zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen, die bei Hochwasser durchflossen oder für die Rückhaltung beansprucht werden. 
Konkret geht es um die Gewässergebiete des Winnenthaler Kanals und Schwarzen Grabens. Janßen und Feldmann stimmen einer Ausweisung von Überschwemmungsgebieten in Birten zur Vorsorge und Schadensverhinderung zwar zu. Nicht einverstanden sind die Beiden aber damit, dass die Flut im Falle eines Hochwassers im Bereich des Winnenthaler Kanals und Schwarzen Grabens durch Birten fließen soll. Deshalb fordern sie wirksame Maßnahmen, durch die Überschwemmungen verhindert werden können. Hochwasser kommt nämlich nicht nur vom Rhein her. Es kann eine Folge steigenden Grundwassers oder abfließenden Wassers von der Landseite nach Starkregen sein. 
Einleiter im Bereich Birten sind die sogenannten Oberlieger Alpen und Rheinberg. Hermann Janßen fordert deshalb, dass die Kommunen und die Lineg dazu verpflichtet werden, auf ihrem Gebiet Anlagen zu bauen, durch die Wasser zurückgehalten wird. Janßen: „Das Wasser soll sich nicht am Winnen-thaler Kanal und Schwarzen Graben vor der Einleitung in den Altrhein aufstauen und hier Hochwasser provozieren.“ 
Berechnungsgrundlage für Überschwemmungsgebiete ist ein extremes Hochwasser. Feldmann und Janßen bezweifeln allerdings, dass das Geländeprofil dafür richtig erfasst wurde. Hermann Janßen: „Wir haben eine Senkung an der Kirche von fünf Metern. Das hat der Bergbau zu verantworten.“ 
Minderung der Immobilienwerte 
Für die „Anliegergemeinschaft Zur Wassermühle“ ist die Ausweisung des Überschwemmungsgebietes deshalb nicht nachvollziehbar. Die Anlieger fürchten die Minderung ihrer Immobilienwerte und eine Baueinschränkung auf bereits ausgewiesenen Wohnbauflächen. 
Ins gleiche Horn stößt Herbert Dissen (FBI). Ihn ärgert, dass die Verwaltung zwar die Beeinträchtigung des Bau- und Planungsrechtes in Birten durch die Bezirksregierung beklagt: „Schutzmaßnahmen gegen eventuell auftretendes Hochwasser werden hingegen nicht genannt.“ 
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	ALPEN (sabi) Der Alpener Bau-, Planungs- und Umweltausschuss war sich trotz emotionaler Wortführung zum Tagesordnungspunkt „Festsetzung des Überschwemmungsgebietes für das System Xantener Altrhein/Schwarzer Graben“ einig. Die Vertreter der Fraktionen lehnten im Beschlussvorschlag die Festsetzung aufgrund unzureichender Verfahrensunterlagen in der vorliegenden Form bei zwei Enthaltungen ab. 

Zum Hintergrund: Die Bezirksregierung hatte Anfang September eine Offenlage zur Festsetzung verfügt. „Wir fühlen uns vom Verfahren überrumpelt“, meinte Bürgermeister Ahls. Auch könne man das in den Unterlagen simulierte Hochwasserereignis nicht nachvollziehen. Weder sei man im Vorfeld an der Vorbereitung, wie sonst üblich, beteiligt noch sei eine Festsetzung in den Unterlagen erkennbar gewesen. Die Einladung an die betroffenen Kommunen sei unter dem allgemeinen Stichwort Katastrophenschutz missverständlich gewesen und daher nicht wahrgenommen worden. Ähnlich argumentieren die anderen betroffenen Kommunen. Bereits vor einigen Tagen hatte in Birten die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten für Kritik gesorgt (die RP berichtete). 

Die Ausweisung der Flächen diene der Verbesserung der Hochwasservorsorge, heißt es von der Bezirksregierung. Ziel sei es, eine Verschärfung der Hochwassergefahr und eine Vergrößerung des zu erwartenden Schadens zu verhindern. „Unbestritten hoch rangiert der Hochwasserschutz“, so Ahls. Aber diese Festsetzung in der vorliegenden Form habe bauordnungsrechtliche Folgen. Private Grundstückseigentümer und die Landwirtschaft seien betroffen, wie auch die Flächen der Gemeinde, beispielsweise an der Haagstraße. Diese Fläche wird als neue Parkfläche für die Verwaltung favorisiert, wenn das Ärztehaus gebaut wird und Stellflächen hinter dem Rathaus entfallen. 

„Wir wollen vorab keine Festsetzung des Überschwemmungsgebietes“, so SPD-Ratsherr Armin Lövenich. Moniert wurde die unzureichende Formulierung von Seiten der Bezirksregierung. Die FDP warnte vor einem „Durchpeitschen“. Um den Sachverhalt zu klären, suchten Bürgermeister Ahls und Planungsamtsleiter Ulrich Geilmann sowie Dr. Wolfgang Kühn (Lineg) das Gespräch in Düsseldorf. Ihnen saßen fünf Mitarbeiter des Ministeriums gegenüber. Kritik über die Vorgehensweise verhallten. Das Argument „Gesetzlicher Auftrag“ bot keinerlei Argumentationsspielraum. „Wir hätten uns von der Bezirksregierung eine andere Vorgehensweise gewünscht. Eine seltsame Geschichte“, meinte auf RP-Nachfrage Planungsamtsleiter Geilmann. Die Festsetzung an sich bleibt bestehen 
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